
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 7 (1891)

Heft: 23

Rubrik: Schweizerischer Gewerbeverein

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 08.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


266 $Uu0rirte rdjmeijErtfrijE gnnbuwrlxer-Settung (DffigießeS $ubIifation§«Drgart be§ Sdjroeij. ©eioerbeberetnS) Nr. 23

ber BerfeßrSmittel »erben bie fefir woßltbätige Folge ber

allgemeinen tranfen» unb Unfaßüerficheru'ng fein ltnb gu

manchen jeßt nod) faitm geahnten fjortfdjritten anf ben ber*

fcßiebenften SebenSgebieten führen.
10. Sie Bereinigung ber Ifîranfen» unb UnfaCCöerftc^erung

mit befheibener SllterSpenfion unb unentgeltlicher Beerdigung
faßte, wenn immer tßunlih, feftgefialten werben, im Sntereffe
ber gegenfeitigen Ergängung, BerWaltungSbereinfacßung unb

Koftenerfparniß.
11. 3ebeS felbftftänbige ©etneinbewefen biibe einen Ber*

fidjerungSfreiS, übertrage bie Berwaltung ben gufteßenben

Organen unb übernehme bie SlbßebuHg ber erwadjfeneu
Soften auf feine Nedjnuug.

12. Sen bisherigen Mitgliedern ber freiwißigen Kranfen*
unb SlIterSEaffen bliebe ber öotle Begug beS 3mSbetreffniffeS,
aus ben borßanbenen Kapitalien bis gu ihrem Sobe guge*
fidhert ; bann aber träte ber betreffende Sauton fncceffioe als
Erbe ein.

13. Sie Unfalloerfidferung ift dahin gu bereinfacßen,
baß fie nur fur Sob unb bleibende Unfälle aufgu*
fommen hat.

14. ©egen Simulation bon Sranffjeit unb andere be*

trügerifcße Handlungen »erbe mit ber größtmögtihften Schärfe
beS ©efeßeS borgegangen.

2Ber fich für bie Begründung biefer Siefen intereffirt,
findet fie im Heft VI ber „©ewerblidjen 3eitfrageü", toeldjeS

beim Sefretariat des „Schweig. ©emerbebereinS", 3üricb,
begogen »erben fann.

3)ie ^oI,)=3ubuftrie.
(gort)eßung.)

II.
SBenn in lester Nummer bie HaIb»Boßgatter befprodjen

tourben, fo fommt nun bie Neiße an bie Boll g at ter,
welche als giemlid) aßgemein befannt borauSgefeßt werben

fönnen, fo baff ift nur furg dabei berweilen werbe. Sie
Bollgatter, Weldje bei richtiger Behandlung fdjon ein be*

beutendes Quantum Sdjnittwaaren probugieren, find in neuerer

3eit mehr in Sluffcßwung getommen. Siefelben wurden

früher meiftens gu groß unb fchwer gebaut, fo baß ihre
Seiftungen feljr oft hinter ben Erwartungen gurücfblieben,
unb gubem ihre Erfteßung nur da möglich wurde, wo über
eine große SCßafferfraft berfügt werben fonnte. ©egenwärtig
werben biefelben mehr in Heineren Simenfioneu erfteflt, für
60—80 Sentimeter Holgburcßmeffer, »aS auch Wirtlich rath'
fam ift. Sie Heineren Boßgatter jedoch leiben oft an bem

Nadjtheil, baß bie Borfchubwalgen gu leiht finb, unb doch

muß gerade baS leichte Holg berhältnißmäßig fefier gehalten
Werben als baS fchwere, ba bie Slngripfläcße bei Hölgern
bon geringem Surdfmeffer für bie Borfchubwalgen Heiner

ift, weßljalb befonberS im SBinter ber Borfcßub oft nicht
richtig funftionirt.

3m Stßgemeinen berlangt ber Boßgatter einen guten
Scharfmacher, ber das Feilen unb ^lichten der Blätter
gründlich berfteht und genau ausführt, fomie richtige Blatt*
anfaffungen, welche eS ermöglichen, ben Blättern bie gehörige
gleichmäßige Spannung gu geben; bann ift ferner fehr
barauf gu achten, baß die Schablonen nicht nur ungefähr,
fondera genau gleich feien, fonft entfteht große unnüße
Neibung ; unb wiß es ber 3ttfaß, baß die Säge etwa mitten
im Sloße ftecJen bleibt, bann fann eS auch borfommen, baß,
nah ftunbenlanger bergeblidfer Bemühung, ben ©ang »ieber
in Bewegung gu feßen, fein anderer Slusweg bleibt, als den

Sloß gurüefgugiehen ober gar abgufeßneiben. Solhe Bor*
fommniffe, weihe für ben ©efhäftsbefißer jedesmal eine be*

beutende Einbuße berurfahen, fommen bei rihtiger Behanb*
lung feiten bor, fönnen aber bennodj borfommen, g. B. bei

Brach beS NiemenS ober Wenn fih im ©ägfloße Eifen ober

Steine borfinben, in Folge beffen bie Blätter herlaufen und
bamt ftarf Hemmen.

Ser Boßgatter ift fonft wohl gu empfehlen gitm Schneiden
bon Brettern aus nicht gar gu großen Hölgern, unb bariert
feine Seiftung gwifheu 6—20 fÇeftmetern pro Sag.

Für Bauholg ift er feßon läftig; ba ift eine gut geleitete
Banbfäge Weitaus borgugiehen, ober wo bie Slbfäße nur als
Brennftoff Berwenbung finben, fann auh bie fjräfe mit
Nußen in Slnwenbung fommen. Es oerlangen biefe Betben gweef*

entfprehenbe Behandlung unb befonberS bernünftige Bedienung.
Sie träfen find feßr leiftungSfäßige SBerfgeuge, wenn

biefelben an ihrem Umfange rund gehalten, 3ahnung und

Shrattf bem gu bearbeitenden Holge entfprechenb find, unb
bie 3'orcirung im Berhältniß gur Blattftärfe und Umdrehungen
ift. SaS ©efhrei ber träfen geitgt jebocl) letber nur gu
oft bon fhrecfliher Mißßanblung, unb bie Spuren berfelben
bleiben als blaue Slugen in ben Blättern guritcf; biefe SJtiß-
hanblungen rähen fih bitter. SBenn die Blätter niht burh
rihtige Spannung wieber in Drbnuitg gebraht werben, fo
bleiben biefelben eben in ber SeiftungSfäßigfeit guriief, fo
lange, als fie überhaupt nod) gebrauht werben. Nebft
rihtigem 3uftanb des $räfenblattes ift bie gerade egale
Rührung beS Holges, bie Bermeibuttg bott ^Hemmungen beS

Blattes unb ber oerßältnißmäßige Borfhnb, ber nur fo rafh
erfolgen foß, baß fid) baS Blatt nie erhißt bott befottberer
Sökßtigfeit. Ceßr oft wirb aber ber erfte befte Sagelößner
an die Mafcßine gefteßt, mag eS noch fo erbärmliche Söne
abfeßen, es muß eben gehen, uttb geht auch wirflid), aber

gum großen Schaben, denn baS Nefultat ift, wie oben an»
gebeutet, berborbene " Blätter unb bagu berfdjnittene SBaare
unb Heine Seiftung. (Fortf. folgt).

©tfjiueijerifdjer ©etm'öeüerem.
(Offij. SPtitttjeilung be§ ©efretartatS.)

2Bir mähen bie SeftionSborftänbe barauf aufmerffam,
baß ber bereits berlängerte Sermin für Eittfenbung ber aus*
gefüßten Fragebogen, betreffend bie S rauf en* unb Un*
fallberficßerung, mit Ende Sluguft abgelaufen ift.' Mit
Nücfficßt barauf, baß biefe Frage an ber am 13. September
in Sieftal ftattfinbenben Seligirtenberfammlung nochmals gur
SiSfuffion gelangt, wirb eine leßte Frift gewährt, bis Ende

September. Mir erfuhen um pünftlicße Einlieferung
ber Fragebogen an das Sefretariat, bamit die Bearbeitung
feine Bergögerung erleibet.

Sie Seftionen fönnen, foweit Borratß, weitere Exemplare
der Hefte V u. VI ber „©ewerblihen 3eitfragen", Staufen*
unb Unfaßberficßerutig betreffend, nah Bedarf nahhegießen.

Serîtôiebeneê.
.Kantonale ©ewerbe s SlnSfteßung in Seufctt. Strn

Montag Nahmittag nah 5 Ußr würbe in Slnwefenßeit beS

3entraI=SîommiteS, fowie der oerfhiebettett Sofal4fomiteS bie
dritte Sippeng. Sl.*Nß. HanbwerfS* unb ®ewerbe»3luSfteßung
burh ben ffßräfibettten, Herrn NegierungS*Natl) Shefer, mit
furger Nebe offtgieß gefhloffen. Utah biefem Slft begab
man fih mit Mufifbegleituug in den „Hecht"» too bei einem

©lafe Mein unb einfahem Maßle mand)' trefftidjeS Mort
gefprohen wurde. Slucß die Slngefteßteu ber SluSfteßung
waren anwefenb und war ißneu nah den Sagen ber Sin*
ftrengung auh ein freundliches Stündchen gu gönnen.

Sie ©eneraUBerfantmlnng deê lütaurer'Fah=®ereinS
der Stadt St. ©allen und Umgehung hat am Sonntag
den 21. 3uni 1891 die nahfteßenbeu Statuten angenommen:

Slrt. 1. Slße SJtaurer ©efeßen, oßne Unterfhied der
Nationalität, die in der Stadt St. ©aßen und Umgebung
arbeiten, müffen dem Btaurerfahberein angehöret!

Slrt. 2. Nlaurer, weihe abfihtlih niht dem Facßbereiu
angehören woßen unb boh innerhalb ber ©rengen des fßtaurer*
fadjbereinS arbeiten, müffen der Kommtffion fofort angegeigt
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der Verkehrsmittel werden die sehr wohlthätige Folge der

allgemeinen Kranken- und Unfallversicherung sein und zu
manchen jetzt noch kaum geahnten Fortschritten auf den ver-
schiedensten Lebensgebieten führen.

1t). Die Vereinigung der Kranken- und Unfallversicherung
mit bescheidener Alterspension und unentgeltlicher Beerdigung
sollte, wenn immer thunlich, festgehalten werden, im Interesse
der gegenseitigen Ergänzung, Verwaltungsvereinfachung und

Kostenersparniß.
11. Jedes selbstständige Gemeindewesen bilde einen Ver-

sicherungskreis, übertrage die Verwaltung den zustehenden

Organen und übernehme die Abhebung der erwachsenen

Kosten auf seine Rechnung.
12. Den bisherigen Mitgliedern der freiwilligen Kranken-

und Alterskassen bliebe der volle Bezug des Zinsbetreffnisses,
aus den vorhandenen Kapitalien bis zu ihrem Tode zuge-
sichert; dann aber träte der betreffende Kanton successive als
Erbe ein.

13. Die Unfallversicherung ist dahin zu vereinfachen,
daß sie nur für Tod und bleibende Unfälle aufzn-
kommen hat.

14. Gegen Simulation von Krankheit und andere be-

trügerische Handlungen werde mit der größtmöglichsten Schärfe
des Gesetzes vorgegangen.

Wer sich für die Begründung dieser Thesen interessirt,
findet sie im Heft VI der „Gewerblichen ZeitfrageU", welches

beim Sekretariat des „Schweiz. Gewerbevereins", Zürich,
bezogen werden kann.

Die Holz-Industrie.
(Forschung.)

II.
Wenn in letzter Nummer die Halb-Vollgatter besprochen

wurden, so kommt nun die Reihe an die Voll g at ter,
welche als ziemlich allgemein bekannt vorausgesetzt werden

können, so daß ich nur kurz dabei verweilen werde. Die
Vollgatter, welche bei richtiger Behandlung schon ein be-

deutendes Quantum Schnittwaaren produzieren, sind in neuerer

Zeit mehr in Aufschwung gekommen. Dieselben wurden

früher meistens zu groß und schwer gebaut, so daß ihre
Leistungen sehr oft hinter den Erwartungen zurückblieben,
und zudem ihre Erstellung nur da möglich wurde, wo über
eine große Wasserkraft verfügt werden konnte. Gegenwärtig
werden dieselben mehr in kleineren Dimensionen erstellt, für
60—80 Centimeter Holzdurchmesser, was auch wirklich rath-
sam ist. Die kleineren Vollgatter jedoch leiden oft an dem

Nachtheil, daß die Vorschubwalzen zu leicht sind, und doch

muß gerade das leichte Holz verhältnißmäßig fester gehalten
werden als das schwere, da die Angriffsfläche bei Hölzern
von geringem Durchmesser für die Vorschubwalzen kleiner

ist, weßhalb besonders im Winter der Vorschub oft nicht
richtig funktionirt.

Im Allgemeinen verlangt der Vollgattcr einen guten
Scharfmacher, der das Festen und Richten der Blätter
gründlich versteht und genau ausführt, sowie richtige Blatt-
anfassungen, welche es ermöglichen, den Blättern die gehörige
gleichmäßige Spannung zu geben; dann ist ferner sehr
darauf zu achten, daß die Schablonen nicht nur ungefähr,
sondern genau gleich seien, sonst entsteht große unnütze
Reibung; und will es der Zufall, daß die Säge etwa mitten
im Klotze stecken bleibt, dann kann es auch vorkommen, daß,
nach stundenlanger vergeblicher Bemühung, den Gang wieder
in Bewegung zu setzen, kein anderer Ausweg bleibt, als den

Klotz zurückzuziehen oder gar abzuschneiden. Solche Vor-
kommnisse, welche für den Geschäftsbesitzer jedesmal eine be-

deutende Einbuße verursachen, kommen bei richtiger BeHand-
lung selten vor, können aber dennoch vorkommen, z. B. bei

Bruch des Riemens oder wenn sich im Sägklotze Eisen oder

Steine vorfinden, in Folge dessen die Blätter verlaufen und
dann stark klemmen.

Der Vollgatter ist sonst wohl zu empfehlen zum Schneiden
von Brettern aus nicht gar zu großen Hölzern, und variert
seine Leistung zwischen 6—20 Festmetern pro Tag.

Für Bauholz ist er schon lästig; da ist eine gut geleitete
Bandsäge weitaus vorzuziehen, oder wo die Abfälle nur als
Brennstoff Verwendung finden, kann auch die Fräse mit
Nutzen in Anwendung kommen. Es verlangen diese Beiden zweck-

entsprechende Behandlung und besonders vernünftige Bedienung.
Die Fräsen sind sehr leistungsfähige Werkzeuge, wenn

dieselben an ihrem Umfange rund gehalten, Zahnung und
Schrank dem zu bearbeitenden Holze entsprechend sind, und
die Forcirung im Verhältniß zur Blattstärke und Umdrehungen
ist. Das Geschrei der Fräsen zeugt jedoch leider nur zu
oft von schrecklicher Mißhandlung, und die Spuren derselben
bleiben als blaue Augen in den Blättern zurück; diese Miß-
Handlungen rächen sich bitter. Wenn die Blätter nicht durch
richtige Spannung wieder in Ordnung gebracht werden, so

bleiben dieselben eben in der Leistungsfähigkeit zurück, so

lange, als sie überhaupt noch gebraucht werden. Nebst
richtigem Znstand des Fräsenblattes ist die gerade egale
Führung des Holzes, die Vermeidung von Klemmungen des

Blattes und der verhältnißmäßige Vorschub, der nur so rasch

erfolgen soll, daß sich das Blatt nie erhitzt von besonderer
Wichtigkeit. Sehr oft wird aber der erste beste Tagelöhner
an die Maschine gestellt, mag es noch so erbärmliche Töne
absetzen, es muß eben gehen, und gehl auch wirklich, aber

zum großen Schaden, denn das Resultat ist, wie oben an-
gedeutet, verdorbene ' Blätter und dazu verschnittene Waare
und kleine Leistung. (Forts, folgt).

Schweizerischer Gewerbeverem.
(Osfiz. Mittheilung des Sekretariats.)

Wir machen die Sektionsvorstände darauf aufmerksam,
daß der bereits verlängerte Termin für Einsendung der aus-
gefüllten Fragebogen, betreffend die Kranken- und Un-
fallversicherung, mit Ende August abgelaufen ist. Mit
Rücksicht darauf, daß diese Frage an der am 13. September
in Liestal stattfindenden Deligirtenversammlung nochmals zur
Diskussion gelangt, wird eine letzte Frist gewährt, bis Ende

September. Wir ersuchen um pünktliche Einlieferung
der Fragebogen an das Sekretariat, damit die Bearbeitung
keine Verzögerung erleidet.

Die Sektionen können, soweit Vorrath, weitere Exemplare
der Hefte V u. VI der „Gewerblichen Zeitfragen", Kranken-
und Unfallversicherung betreffend, nach Bedarf nachbeziehen.

Verschiedenes.
Kantonale Gewerbe - Ausstellung in Teufen. Am

Montag Nachmittag nach 5 Uhr wurde in Anwesenheit des

Zentral-Kommites, sowie der verschiedeneu Lokal-Komites die
dritte Appenz. A.-Rh. Handwerks- und Gewerbe-Ausstellung
durch den Präsidenten, Herrn Regierungs-Rath Schefer, mit
kurzer Rede offiziell geschlossen. Nach diesem Akt begab
man sich mit Musisbegleituug in den „Hecht", wo bei einem
Glase Wein und einfachem Mahle manch' treffliches Wort
gesprochen wurde. Auch die Angestellten der Ausstellung
waren anwesend und war ihnen nach den Tagen der An-
strengung auch ein freundliches Stündchen zu gönnen.

Die General-Versammlung des Maurer-Fach-Vereins
der Stadt St. Gallen und Umgebung hat am Sonntag
den 21. Juni 1891 die nachstehenden Statuten angenommen:

Art. 1. Alle Maurer-Gesellen, ohne Unterschied der
Nationalität, die in der Stadt St. Gallen und Umgebung
arbeiten, müssen dem Maurerfachverein angehören.

Art. 2. Maurer, welche absichtlich nicht dem Fachvereiu
angehören wollen und doch innerhalb der Grenzen des Maurer-
fachvereins arbeiten, müssen der Kommission sofort angezeigt
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